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AUSZÜGE AUS DER 
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES GEMEINDERATES 
 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 08.05.2025 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 19:11 Uhr 
Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses 

Vierkirchen 
 

 
TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
 
1 Bekanntgabe nichtöffentlicher Gemeinderatsbeschlüsse  

   

 
2 Beschaffung Leihgeräte für Schüler FV/029/2025 

   

 
3 Feuerwehrwesen AV/002/2025 

   

 
4 Berufung eines Wahlleiters/einer Wahlleiterin und dessen/deren 

Stellvertretung für die Kommunalwahlen 2026 

GL/011/2025 

   

 
5 Mitteilungen des Bürgermeisters  

   

 
6 Anfragen des Gemeinderates  

   

 
Frageviertelstunde für Bürgerinnen und Bürger 
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Erster Bürgermeister Harald Dirlenbach eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
1 Bekanntgabe nichtöffentlicher Gemeinderatsbeschlüsse  

 

In Top 7 der nichtöffentlichen Sitzung vom 10.04.2025 beschloss der Gemeinderat die 
Vergabe „Neuaufbau Internetauftritt der Gemeinde Vierkirchen“ an die Firma Cosmema 
GmbH zu. 
 
 
2 Beschaffung schulischer Endgeräte 

- Beratung und Beschlussfassung 
 

 

Mitte April wurde ein neues Förderprogramm zur Beschaffung von schulischen 
Endgeräten aufgelegt. Da zu diesem Zeitpunkt unser Haushalt schon beschlossen war, ist 
diese Maßnahme natürlich nicht enthalten.  
 
Hier werden Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler gefördert. Für deren Ausstattung 
sind wir als Gemeinde verantwortlich. Aus diesem Grund sollen 26 Leihgeräte (iPad) 
beschafft werden. Die Kosten liegen ungefähr bei 10.500,-- €. Dieser Betrag stellt aus o. g. 
Grund eine überplanmäßige Ausgabe bei der HH-Stelle 2110-9350 da. Die Refinanzierung 
kann zum Großteil durch die genannte Förderung (9.100,-- €) erfolgen.  
 
Gleichzeitig würden Lehrerdienstgeräte gefördert. Für die Ausstattung der Lehrkräfte ist 
der Arbeitgeber (Freistaat Bayern) zuständig. Mangels Zuständigkeit erfolgt hier 
folgerichtig keine Beschaffung. Dies entspricht auch der Empfehlung des Bayerischen 
Gemeindetages und des Bayerischen Städtetages: 

 
 
Beschluss: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe von ca. 10.500,-- € zur Beschaffung der Leihgeräte für 
Schülerinnen und Schüler wird genehmigt.  
 
Einstimmig beschlossen 
Ja 16  Nein 0  Anwesend 16   
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3 Feuerwehrwesen 

- Bestellung des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Pasenbach und seines Stellvertreters 

 

 

In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach am 16.03.2025 
wurde Herr Matthias Fottner von den 26 anwesenden aktiven Mitgliedern über 16 Jahren 
mit 25 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme zum Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Pasenbach gewählt.  
Weiterhin wurde Herr Stefan Huber mit 26 Ja-Stimmen zum stellvertretenden 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach gewählt.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat bestätigt die Wahl von Herrn Matthias Fottner zum Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach und Herrn Stefan Huber zum stellvertretenden 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach. 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja 16  Nein 0  Anwesend 16   
 
 
4 Berufung eines Wahlleiters/einer Wahlleiterin und dessen/deren 

Stellvertretung für die Kommunalwahlen 2026 
 

 

Im Gegensatz zur früheren Rechtslage ist der Erste Bürgermeister nicht mehr Kraft 
Gesetzes Wahlleiter. Der Gemeinderat muss vielmehr so rechtzeitig vor der Wahl einen 
Wahlleiter berufen, dass dieser ordnungsgemäß die Amtsgeschäfte wahrnehmen kann. 
Die Berufung kann auf einen beschließenden Ausschuss übertragen werden. Gleichzeitig 
ist auch ein stellvertretender Wahlleiter zu bestimmen. 
 
Berufen werden können der Erste Bürgermeister, ein weiterer Bürgermeister, ein 
sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten der 
Gemeinde. Nicht berufen werden können jedoch, wer bei der Wahl zum Ersten 
Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als sich bewerbende 
Person aufgestellt worden ist, wer für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung 
geleitet hat oder wer für diese Wahlen Beauftragter eines Wahlvorschlages oder dessen 
Stellvertretung ist.  
 
Der Wahlleiter ist vorsitzendes Mitglied im Wahlausschuss. In dieser Eigenschaft bildet er 
den Wahlausschuss, lädt die Mitglieder zu den Sitzungen über die Zulassung der 
Wahlvorschläge und die Feststellung der Wahlergebnisse ein, macht diese Sitzungen 
bekannt und leitet sie. Der Wahlleiter hat außerdem als eigenständiges Wahlorgan weitere 
Aufgaben wie den Erlass der Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen, Entgegennahme und Prüfung der Wahlvorschläge, gegebenenfalls 
Auflegung von Unterstützungslisten für neue Wahlvorschlagsträger, Bekanntmachung der 
eingereichten Wahlvorschläge und Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge. 
Weiterhin bereitet er die Feststellung des Wahlergebnisses vor, verständigt die Gewählten 
und verkündigt das Wahlergebnis. 
 
Der Bürgermeister schlägt als Wahlleiterin Frau Cornelia Hartl vor.  
Die Stellvertretung soll Herr Robert Szeidl übernehmen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, Frau Cornelia Hartl als Wahlleiterin für die Kommunalwahlen 
2026 zu berufen. Als stellvertretenden Wahlleiter wird Herr Robert Szeidl bestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja 16  Nein 0  Anwesend 16   
 
 
5 Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

Der Bürgermeister freut und bedankt sich über die rege Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger beim diesjährigen Rama dama. 
 
Der Vorsitzende erinnert an das Büchereijubiläum am 9. Mai 2025 und an das 100jährige 
Bestehen des Schützenverein Edelweiß e.V., das am 17. Und 18. Mai 2025 gefeiert wird. 
 
 
6 Anfragen des Gemeinderates  

 

./. 
 
 
Frageviertelstunde für Bürgerinnen und Bürger  

 
./. 
 
 
 
 
Erster Bürgermeister Harald Dirlenbach schließt die Sitzung des Gemeinderates um 19:11 
Uhr. 
 
 
Vierkirchen, 15.05.2025 
 
 
 
gez. 
Harald Dirlenbach 

   gez. 
Andrea Bestle 

Erster Bürgermeister    Schriftführung 
 


